Allgemeine Geschäftsbedingungen (gültig ab 01. Juli 2003)
der Firma Kurt Allert GmbH & Co. KG, D-78727 Oberndorf am Neckar

1. Geltung


Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Durch Annahme der Lieferung werden sie anerkannt. Abweichungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Vereinbarung.

2. Angebot, Vertragsabschluss und Umfang der Lieferung/Leistung 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. 

2.2 Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt 
werden. 

2.3 Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

2.4 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderer Unterlagen behalten wir uns 
eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen 
Dritte nicht zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und 
andere Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich
zurückgeben. 

3. Preise

3.1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk ausschließlich Verpackung. 

3.2. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Eine Rückgabe von Verpackungsgut kann 
nicht  erfolgen. 

3.3.
Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

4. Zahlung

4.1. 
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb von 10 Tagen 
nach Lieferung zu zahlen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer 
Vereinbarung zulässig.

4.2
Nach 30 Tagen tritt Verzug ein, so dass Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz gegenüber Verbrauchern, ansonsten in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz anfallen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

4.3
Rechnungsregulierung durch Scheck und Wechsel nur zahlungshalber und bedarf bei 
Wechseln unserer vorherigen Zustimmung. Der Besteller trägt alle mit den Wechseln und 
Schecks zusammenhängenden Kosten. Wir haften nicht für die Rechtzeitigkeit des 
Protestes. 

5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 


Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

6. Lieferzeit

6.1 Termine für Lieferungen und Leistungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich 
bestätigt wurden. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Jedoch 
nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen. 

6.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

6.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes 
von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterliefern 
eintreten. 


Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 

6.4 Geraten wir mit unseren Lieferungen in Verzug und gewährt uns der Besteller eine 
angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf einer Frist 
die Annahme der Leistung ablehne und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der 
Besteller zum Rücktritt berechtigt. 

6.5 Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge unseres Verschuldens 
entstanden sind, Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche 
berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche der 
Verspätung ½ %, im ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teiles der 
Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsmäßig 
benutzt werden kann.

6.6
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft seine sonstigen 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.

7. Gefahrenübergang und Versand

7.1 Die Gefahr geht mit der Absendung der Lieferteile bzw. mit der Auslieferung an die mit 
der Versendung beauftragten Person auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten 
oder die Anfuhr und Aufteilung übernommen haben. 

7.2 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

7.3 Auf  Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns nach seinen Angaben 
versichert. 

7.4 Teillieferungen in zumutbaren Umfang sind zulässig. 

8. Gewährleistung

8.1
Der Besteller, der Unternehmer im Sinne des § 310 BGB ist, hat unsere Lieferungen und 
Leistungen unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen, ob Mängel vorliegen. Werden 
Mängel festgestellt, so sind diese unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich 
geltend zu machen. 

8.2 Liegt ein Mangel vor, der bei der sofortigen Untersuchung nicht erkennbar ist, so muss
die Mängelrüge bei Entdeckung durch den Kaufmann unverzüglich erfolgen. 

8.3
Gewährleistung wird zunächst in Form der Nacherfüllung durch Nachlieferung oder 
Nachbesserung gewährt. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art 
der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Nach erfolgloser 
Nacherfüllung/Nachlieferung kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern.

8.4 Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängel geltend zu machen, verjährt gegenüber 
Verbrauchern in 2 Jahren, gegenüber Kaufleuten, Firmen und Geschäftskunden und bei 
Gebrauchtwaren in einem Jahr.

8.5 Der Besteller hat uns zur Vornahme aller notwendig erscheinenden Ausbesserungen und 
Ersatzlieferungen die angemessene Zeit und Gelegenheit zu geben. Verweigert er diese, so sind 
wir von der Mängelhaftung befreit. 

8.6 Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die 
nach Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung oder fehlerhafter Monatage entstehen. 

8.7 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritte unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung 
vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten, wird die Haftung für die daraus 
entstehenden Folgen aufgehoben. 

8.8 Ist die Mängelbeseitigung trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche oder wegen 
Fehlschlagens der Ersatzlieferung nicht möglich, hat der Besteller das Recht, nach 
seiner Wahl den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurück zu treten. 
9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Vertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen, wenn sich der Besteller vertragswidrig verhält, insbesondere bei 
Zahlungsverzug.

9.2 Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zu versichern. Sofern der Besteller nachweislich eine solche 
Versicherung nicht abgeschlossen hat, sind wir berechtigt auf Kosten des Bestellers die 
Versicherung abzuschließen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 
Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet 
oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 

9.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller bereits jetzt an uns ab. Der 
Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden 
jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungspflichten 
nachkommt und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.

9.4 Die Be-und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers 
an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des objektiven Werts unserer Kaufsache zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den 
Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten zustehen.; wir nehmen diese 
Abtretung schon jetzt an.

9.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

9.6 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt. 

10. Werkzeuge 

10.1 Sind zur Durchführung des Auftrages spezielle Werkzeuge erforderlich, so sind und 
bleiben wir Eigentümer der durch uns oder einen von uns beauftragten Dritten hergestellten 
Werkzeuge; dies gilt auch dann, wenn der Besteller ganz oder teilweise 
Werkzeugkosten bezahlt. 

10.2 Werkzeugkosten werden im Angebot und in der Auftragsbestätigung gesondert aufgeführt. Sie 
sind bei Vertragsabschluss ohne Abzug fällig. 

11. Verletzung fremder Schutzrechte 

11.1. Haben wir nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern des Bestellers zu liefern, so 
übernimmt der Besteller uns gegenüber die Gewähr, dass die nach seinen Vorlagen 
gefertigten Gegenstände gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzen. Untersagt uns 
ein Dritter unter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutzrecht die Herstellung oder 
Lieferung der Gegenstände, so sind wir ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu 
sein, berechtigt, die Herstellung oder Lieferung einzustellen und Ersatz der aufgewendeten 
Kosten zu verlangen. Entstehen uns in einem solchen Falle aus der Verletzung eines 
Schutzrechtes oder aus der Geltendmachung eines Schutzrechtes überhaupt Schäden, so hat 
uns der Besteller dafür Ersatz zu leisten. 

12. Haftung 

12.1. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in diesen Bedingungen getroffenen 
Vereinbarungen. Schadensersatzansprüche des Besteller gegen uns, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit sowie in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des 
Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. 

13. Gerichtsstand

13.1. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der 
Besteller  Kaufmann im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist, die Klage bei dem für uns 
zuständigen Gericht zu erheben. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu 
klagen. 

14. Sonstiges

14.1.
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG). 

14.2.
Erfüllungsort ist der Geschäftsitz des ABG- Verwenders. 

14.3. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, oder werden, oder eine Lücke 
enthalten, verbleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten 
sich, anstelle der unwirksamen Regelungen eine solch gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt bzw. diese 
Lücke auffüllt. 

